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M 
atthias Hinz war der Auftrag sei
nes Chefs gleich suspekt. Er soll
te mit einem leitenden Ver
triebsmitärbeiter des schärfsten 
Konkurrenten mal ein Bier trin

ken gehen. regte sein Vorgesetzter an. Hinz, der 
seinen richtigen Namen lieber nicht in der Zei
tung lesen will, war Verkäufer bei einem Stahl
konzern und neu in der Firma. Er hatte durchaus 
Fragen: Ist das überhaupt erlaubt? Verstößt das 
gegen die Compliance-Regeln? Bringt mir das 
später Ärger ein? Hinz schob seine Bedenken zur 
Seite. "So werden wohl die_ Regeln sein", dachte 
er sich und verabredete sich auf das Bier mit 
dem Wettbewerber. Aus dem ersten Treffen mit 
dem Konkurrenten vor über zehn Jahren wurde 
eine feste Runde, mit Kollegen. Wettbewerbern 
und Vertretern der Kunden - eine eingeschwore
ne Gemeinschaft. Aus dem ersten Bier wurden 
längere Gelage, in deren VerlaufPreise und Men
gen für Stahlprodukte abgestimmt wurden. 

Hinz verhielt sich wie viele andere Mitarbeiter 
auch. Statt kritisch nachzufragen. Bedenken zu 
äußern oder schlicht dem Chef zu widerspre
chen. wählen sie oft den Weg des geringsten Wi
dertands. Sie befolgen die Anweisung ihres Chefs. 
Das einfache Kalkül: Wer widerspricht oder als 
Querulant auffällt. der wird nicht befördert. ris
kiert den Bonus oder die Gehaltserhöhung und 
vielleicht sogar seinen Job. Doch jasagen oder 
Wegschauen, wenn sich Kollegen verdächtig ver
halten, ist nicht automatisch folgenlos. 

Welche Konsequenzen es haben kann. wenn 
man einfach die Anweisungen befolgt. zeigt sich 
auch im Dieselskandal bei Volkswagen. Dutzende 
Mitarbeiter sind im Visier der Staatsanwaltschaft. 
In den USA laufen Klagen gegen sechs derzeitige 
und ehemalige VW-Angestellte. Weil er die OS-Be
hörden systematisch getäuscht haben soll, sitzt 
VW-Manager Oliver Schmidt im Bundesstaat Mi
chigan im Gefängnis. Die Berichte über Razzien 
an mehreren VW"Standorten in Deutschland und 
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das Gesetz 
Was tun Mitarbeiter, die im Büro aufgefordert 

werden, etwas Illegales zu tun? 
Einfach Nein sagen, lautet der übliche 
Ratschlag. Doch so einfach ist es nicht. 

Denn zwischen richtig und falsch 
gibt es im Job viele Grauzonen. 

Nach Haass sind es abb . 
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hörden systematisch getäuscht haben soll sitzt 
VW-Manager Oliver Schmidt im Bundessta~t Mi
chigan im Gefcingnis. Die Berichte über Razzien 
an mehreren VW•Standorten in Deutschland und 
in der von VW beauftragten Kanzlei Jones Day 
werfen bei vielen Mitarbeitern auch außerhalb 
der Autobranche eine zentrale Frage auf: Wie 
verhalte ich Illich, wenn der Chef etwas illegales 
von mir verlangt? Rechtsexperten unterscheiden 
in dieser Frage drei Bereiche. 

1 Wie reagiere Ich, wenn der 
Chef von mir verlangt, gegen 

• Regeln zu verstoßen? 
:-G~dsätzlich gilt: Was gesetzeswidrig ist, muss 
l?t rncht machen", stellt Gregor Thüsing klar, der 
an der Universität in Bonn Rechtswissenschaften 
lehrt. Das gelte auch für ausländische Gesetze. 
"Mitarbeiter dürfen weder mit dem deutschen 
noch mit ausländischen Strafgesetzen in Konflikt 
kommen." Wer unsicher ist, der muss nacllfra
gen, zum Beispiel beim Betriebsrat oder bei der 
Rechtsabteilung. "So viel Zivilcourage muss 
sein". sagt Burkard Göpfert, Partner der Anwalts
kanzlei Baker & McKenzie in München. Großkon
zerne haben oft auch Hotlines und Webseiten 
eingeric)ltet, an die sich die Mitarbeiter wenden 
können, manchmal auch anon}rm. Außerdem 
sollen von der Compliance-Abteilung formulierte 
Verhaltenskodizes Klarheit geben. "Handeln Sie 
immer mit Integr-ität. Es ist Ihnen grundsätzlich 
untersagt, gegen ein Gesetz oder eine Richtlinie 
zu verstoßen. Es gibt keinen Grund, sich dazu er
mutigt oder gezwungen zu fiihlen", heißt es etwa 
beim Pharmakonzero Pfizer. Der Stahlkonzern 
Thyssen-Krupp betont: "Wir beachten jederzeit 
die geltenden rechtlichen Verbote und Pllichten, 
auch wenn damit kurzfristige wirtschaftliche 
Nachteile oder Schwierigkeiten für das Unterneh
men oder einzelne Personen verbunden sind." 

Sollte sich der Verdacht erhärten, dass Regeln 
gebrochen werden, rät Göpfert den Arbeitneh
mern, einen Anwalt einzuschalten. Denn Fakt ist 
auch: Obwohl Konzerne viel Geld für ausgefeilte 
Compliance-Systeme ausgeben, kommt es immer 
wieder zu Verstößen. 

Der Mitarbeiter muss solche Vorfälle jedoch 
nicht bei der Polizei anzeigen. "Lediglich beson
ders schwere Straftaten wie Mord, Totschlag, räu
berische Erpressung und Volksverhetzung müs
sen zur Anzeige gebracht werden", erklärt Göp
fert. In Deutschland sind Arbeitnehmer 
verpflichtet, Missstände immer erst intern zu klä-








